
 

VERKEHRSANBINDUNG: U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Dienstlicher Bericht von Dr. Fritz Schellhorn an das 
Auswärtige Amt 

BEZUG Ihre Anfrage vom 20.09.2016 
ANLAGE - 

GZ 505-511.E-IFG 194-2016 (bitte bei Antwort angeben) 
 

Berlin, 21.09.2016 
 
Sehr geehrte Frau Eger, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) teilt Ihnen das Auswärtige Amt folgendes mit:  

 

Im Zuge der Prüfung Ihrer Anfrage wurde festgestellt, dass die Ihre Anfrage betreffenden 

Akten bereits an das Politische Archiv des Auswärtigen Amts abgegeben wurden. 

Das Informationsfreiheitsgesetz ist jedoch nur auf noch nicht archivierte Aktenbestände 

anwendbar. Für archivierte Aktenbestände gehen gemäß § 1 Abs. 3 IFG die Regelungen 

des Bundesarchivgesetzes (BArchG) vor. 

 

Ihre Anfrage wurde daher an das Politische Archiv des Auswärtigen Amts abgegeben. Das 

Archiv wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
 
Regine Ganter 
 
Dieser Bescheid wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

 
Frau 
Bettina Eger 
Kreisarchiv Rottweill 
Scheurenäcker 3 
Flötzingen 
78658 Zimmern o.R. 

HAUSANSCHRIFT 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

POSTANSCHRIFT 

11013 Berlin 

TEL + 49 (0)30 18-17-6070 

FAX + 49 (0)30 18-17-53351 

 

 

REFERAT:  505-IFG 

IFG-Anfragen@diplo.de 

www.auswaertiges-amt.de 


